
Aufenthalt an einer Auslandsschule

Eine Informationspräsentation der RHS



Vorüberlegungen: Dauer??

E 1 E 2 Q 1 Q 210 1 10 2

Nicht möglich beim 
Verlassen der RHS mit 
MA. -> Genehmigung 
des SSA

• Drei Monate?
• Sechs Monate?
• Ein Jahr?

(nicht länger!) 

• Kl. 09?
• Kl. 10?
• E-Phase?



Aufenthalt halbjährig/dreimonatig

Wichtig!!

● Planung für das 1. Halbjahr, 

● denn: die Zulassung erfolgt nicht „automatisch“,  

● sondern nur auf Grund der im 2. Halbjahr
erbrachten Leistungen

● bei Aufenthalt im 2. Halbjahr: 
ggfs. Aufnahmeprüfung für die 
Zulassung zur Oberstufe / Q-Phase .

10-1 / E-1



Rahmenbedingungen: § 4 OAVO

E 1 E 2 Q 1 Q 210 1 10 2

Überspringen der E-Phase ?

Ganzjähriger Aufenthalt E-Phase

Berlinfahrt??



Aufenthalt ganzjährig

• Wer die E-Phase mit dem Auslandsaufenthalt 
„überspringen“ will, muss dies auf dem Antrag
vermerken. 

• Genehmigung der Notenkonferenz am Ende der 

10. Klasse ist entscheidend.

● Beim „Wiedereinstieg“ in die E-Phase ist keine 
Genehmigung erforderlich.

Überspringen? Oder Einstieg in E-Phase?

Die Beurlaubung beeinflusst nicht die Verweildauer in 
der E-Phase (wird nicht angerechnet)!



Antrag stellen – wann + wie?

● Grundsätzlich gilt: Beantragung 
vor (!) dem Auslandsaufenthalt 
in schriftlicher Form.

● Abgabefrist für den schriftlichen Antrag 
im SJ 2026/27 ist spätestens 
13.05.2026.

● Angabe / Nachreichung des Hin- / 
Rückreisedatums ist notwendig!

● Ein Antragsformular gibt es auf der 
Homepage der RHS

Übermittlung in Papierform 
-> Frau Holstein



Auflagen für die Kursbelegung im Ausland

● Keine



Bescheinigung der besuchten Schule

● Voraussetzung für die Genehmigung des 
Auslandsaufenthaltes (!) -> Eintrag Zeugnis

● Vorlage im Schülersekretariat 2 Wochen 
nach Schulbeginn (nach der Rückkehr).

● Inhalt:
- Teilnahme am Unterricht + 
- Darlegung der belegten Fächer / Kurse



Vor / nach dem Auslandsaufenthalt

● sofortige Meldung in der Schule

● umgehende Abgabe der Schulbescheinigung

● Achtung:

Es besteht Teilnahmepflicht am Unterricht –
auch für wenige Wochen! 

● Auch bei Nicht-Teilnahme an der Berlinfahrt!

● Achtung: Bei Verlegung des Hauptwohnsitzes 
der Eltern -> keine Beurlaubung möglich! 
Abmeldung von RHS erforderlich!



Alle Fragen geklärt?

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!
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